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einzuordnen ist. Die Pariser Handschrift weist eine zusätzliche Beson-
derheit auf. Von einer späteren zweiten Hand, einem Benutzer aus der 
Zeit der karolingischen Erneuerung9, ist die Sammlung durchgängig 
bearbeitet worden. Neben Korrekturen wird eine Kapitelzählung mit 
Überschriften auf dem Rand der Handschrift angebracht. Mithin lie-
gen zwei Bearbeitungsstufen vor, die des ursprünglichen Redaktors 
und die des Benutzers aus der Karolingerzeit, und sie laden zu einer 
vergleichenden Bewertung ein, um Einblick in die Entwicklung des 
Kirchenrechts und allgemein in den Stand methodischen Umgangs mit 
Texten zu gewinnen.

Damit ist bereits das Erkenntnisinteresse an der CS angedeutet, es 
geht um die Anfänge gezielter Beschäftigung mit Kirchenrecht durch 
vorausschauende Bereitstellung von Rechtstexten. Deren kontinuierli-
che wissenschaftliche Bearbeitung erreicht erst die Kanonistik auf der 
Grundlage des Decretum Gratiani10. Das ist hier nicht zu behandeln, 
gefragt wird vielmehr nach den Voraussetzungen für die Schaffung des 
Dekrets. Dafür war das umfangreiche, bereits vorliegende Material aus 
rechtlicher Erfahrung zu ordnen und für künftige Problemlösungen 
aufzubereiten. Die erforderlichen Fähigkeiten von der Textbewahrung 
bis zur juristischen Distinktion11 stellen sich nicht von selbst ein. Der 
Gewinn an Methode wird zur zentralen Frage. Das ergibt sich schon 
daraus, daß die im Decretum Gratiani herangezogenen Texte zum ganz 
erheblichen Teil im Frühmittelalter bereits vorlagen12, doch kommt es 
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